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zumBebauungsplan"GewerbegebietWiggenbergErweiterung",Lauchringen

Aufgrund des§ 10 desBaugesetzbuchesund des§ 74 der Landesbauordnung
Baden- Württembergin Verbindungmit § 4 derGemeindeordnungfür Baden-
Württembergin derjeweilsgültigen Fassunghat derGemeinderatderGemeinde
Lauchringenin seinerSitzungam 05. April 2001 den Bebauungsplan

"GewerbegebietWiggenbergErweiterung"

alsSatzungbeschlossen.

§1

RäumlicherGeltungsbereich

Der räumlicheGeltungsbereichergibt sich ausdem im zeichnerischenTeil
(§ 2, Ziff. 1 dieserSatzung)eingezeichnetenPlangebiet.

§2

BestandteiledesBebauungsplanes

Der Bebauungsplanbestehtaus:

1. ZeichnerischerTeile: LageplanBebauungsplanM 1 :1.000

Lagepläne1 u. 2 : Ökologische
Ausgleichsmaßnahmen

2. Bebauungsvorschriften

Dem Bebauungsplanist eine Begründungbeigefügt.
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§4

Ordnungswidrigkeiten
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Ordnungswidrigim Sinnedes§ 75LBO handelt,wer den aufgrund von § 74LBO in
Verb, mit § 9 Abs. 4 BauGBergangenenBestandteilendieserSatzungzuwider
handelt.

§5

Inkrafttreten

DieseSatzungtritt mit der BekanntmachungdesBeschlussesin Kraft.

Lauchringen,den 1 ä APR. 2001

rtold Schmidt
ürgermeister
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Bebauungsplan"GewerbegebietWiggenberg
Erweiterung"

Begründung

1. Erfordernis und städtebaulicheZielsetzung

Das Gewerbegebiet"Wiggenberg" wurde zuletzt durch Gemeinderatsbe
schlußvom 27.01.1994erweitert. Die damaligeErweiterungsflächeist zwi
schenzeitlichweitgehendbebautbzw. die Bebauungder Restflächenist in
nächsterZeit beabsichtigt.

Zwischenzeitlichwurden weitere Anträgezur Ansiedlung von Gewerbebe
trieben an die Verwaltung der Gemeindegestellt, so daßein dringender
Bedarffür einenochmaligeeine ErweiterungdesGewerbegebietesgegeben
ist. So soll u.a. der Recyclinghofvon seinembisherigenStandort,der zu klein
gewordenist, in die Erweiterungsflächeverlegt werden.

In diesemZusammenhangist aucheine Verbesserungder Verkehrsverhält
nisse erforderlich. Die Haupterschließungsstraße(Industriestraße)endet in
Richtung Westenin etwa 230 m Abstandvon der Kreuzung mit der Verbin
dung zur DetzelnerStraße(Kreisstraße6595) mit einer Wendeplatte.Von
dieserWendeplattesind esca. 100mzum vorhandenenFeldweg,der nach
ca. 130 m wiederumin die DetzelnerStraßeeinmündet.Esbietetsich im Zuge
der ErweiterungdesGewerbegebietessomit an, diesenFeldwegauszubauen
und einen zusätzlichenAnschluß der Industriestraßean die Kreisstraßezu
schaffen,waseinewesentlicheVerbesserungder Erreichbarkeitvor allem für
den BereichdieserErweiterungbedeutet.
Der landwirtschaftlicheWeg zur Autobahnbrückesoll dannan dieseErschlies-
sungsstraßeangeschlossenwerden, so daß diese Verbindung bestehen
bleibt.

Da sich die Flurstückewestlich der geplantenErschließungsstraßein Privat
besitzbefindenund auchweiterhin landwirtschaftlichgenutztwerdensollen,
ist die Erweiterungnur östlich davonvorgesehen.Die Größedieserin Richtung
WestenvorgesehenenErweiterungsflächebeträgtca. 6.300 qm.

Am nördlichenRanddesGewerbegebietesWiggenberg,RichtungA 98, setzt
der rechtskräftigeBebauungsplanhinter den Baugrenzenden nach§ 4 Abs.
3 LandesbauordnungBaden- WürttembergerforderlichenWaldabstandmit
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30m Tiefe fest. In der Realitätbedeutetdies, daßdie vorhandenengrößeren
Bäumenahezuvollständig gefällt werden müssen.Die verbleibendeRest
fläche kann dann zumindestim jetzigen Zustandnicht mehr als Wald be
zeichnetwerden,da vor allen von den größerenBäumennur noch wenige
stehenbleibenwerden.

In Abstimmungmit der zuständigenForstdirektionJestettensoll deshalbder
verbleibendeStreifenzwischenAutobahnund Gewerbegebietals Grünstrei
fen, und nicht mehrals Wald - damit verbundender Wegfall dessonsterfor
derlichenWaldabstandes- ausgewiesenwerden; die Flächesüdlich davon
soll als Gewerbegebietgenutztwerden.Die GrößedieserFlächebeträgt3,8
ha.

Nach Bundesfernstraßengesetz(FStrG) gem. § 9 Abs. 1 istein Abstandvon
40m für Hochbautenjeder Art zum äußerenRand der befestigtenFahrbahn
der A 98 einzuhalten.Fürdie Erschließungsstraßeam NordranddesGewerbe
gebietes,die innerhalb der 40 m - Anbauverbotszoneverläuft, liegt eine
GenehmigungdesLandesamtesfür StraßenwesenBaden- Württembergvor.

Der Grünstreifensoll die Funktion einesSichtschutzeszwischenAutobahnund
Gewerbegebietbzw. Gewerbegebietund Kreisstraßeübernehmen.Höhere
Bäumedürfen jedoch keine Gefährdungfür den Straßenverkehroder die
Bebauungbewirken;sie sinddeshalb,sobalddieszu befürchtenist, im Zuge
der Bewirtschaftungzu entfernen.

Nach der Stellungnahmeder KörperschaftsforstdirektionFreiburg bedarfdie
Umwandlungvon Wald ineineandereNutzungsartentspr.§ 9 Abs. 1 LWaldG
der Genehmigungdurch die höhereForstbehörde,d.h. esist für die geplante
Erweiterungdes Gewerbegebietes"Wiggenberg",da damit ausschließlich
Waldflächen (Dist. 1 Abt. 1) betroffen sind, ein forstrechtlichesGenehmi
gungsverfahrenerforderlich.

Für das bestehendeGewerbegebiet"Wiggenberg" wurden durch die
Körperschaftsforstdirektionin der Vergangenheitimmer wieder Umwand
lungsgenehmigungenauf der GrundlagedesBebauungsplans"Wiggenberg"
(genehmigtdurch dasLandratsamtWaldshutam 10.05.1976)erteilt. Im Vor
feld hattedie damaligeForstdirektionSüdbadenim Rahmender Beteiligung
an der Bauleitplanungmit Erlaßvom 03.09.1973,Az.: 705.5/733.0-40513die
Umwandlungsgenehmigungin Aussichtgestellt.

Mit der nun vorgelegtenErweiterungsplanungist der seinerzeitigeErlaß der
ForstdirektionSüdbadenhinfällig geworden.Die jetzige Planungmuß daher
auf Grundlagedes1976erlassenenLandeswaldgesetzesin der Fassungvom
31.08.1995,GBl. S.685, geprüftwerden.
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Danachhat die Körperschaftsforstdirektionim Rahmender Bauleitplanung
vor Erteilung einer Umwandlungserklärungnach § 10 LWaldG zu prüfen, ob
die materiellenVoraussetzungenfür einespäterzu erteilendeUmwandlungs
genehmigungnach§ 9 LWaldG gegebensind.

Umwandlungenvon mehr als 5 ha sind dabeieiner Umweltverträglichkeits
prüfung (UVP) zu unterziehen.Gem. § 9 Abs. 2 muß die Genehmigungs
behördedie Rechte,Pflichten und wirtschaftlichenInteressendes Waldbe
sitzers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinanderund unter
einanderabwägen.§ 9 Abs. 3 LWaldG fordert darüber hinaus, daß im
Rahmendes GenehmigungsverfahrensMöglichkeiten des vollen oder teil
weisen Ausgleichs der nachteiligen Wirkungen der Umwandlung für die
Schutz- und ErholungsfunktiondesWaldeszu prüfen sind und ggfs. ein ent
sprechenderAusgleichzu verfügenist. Eswurde hierzu von der Gemeindedie
Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie(UVS) an ein Landschafts-
planungsbüroin Auftrag gegeben,auf deren Basis die Körperschaftsforst
direktion eine UVP durchführt, an deren Ende die Entscheidungüber die
Erteilung eine Umwandlungserklärungnach § 10 LWaldG im Rahmender
Bauleitplanungmit entsprechendenAuflagen zu forstrechtlichenAusgleich
steht. Diese ist zwingendeVoraussetzungdafür, daßder Bauleitplan rechts
kräftig werdenkann.

Diese UVS soll, da die Autobahneine deutlicheZäsur zwischenGewerbe
gebietund isolierter Waldinsel (Abt. 1) einerseitsund zusammenhängenden
Waldgebiet(Dist. I "Wiggenberg")andererseitsdarstellt, die Abt. 1 desGe
meindewaldesals Ganzesbetrachtenund im Zusammenhangmit der
geplantenErweiterungentsprechendüberplantwerden,um hierdurchlang
fristig ausreichendeErweiterungsoptionenzu haben.

Im Rahmender Erstellung der Umweltverträglichkeitsstudiefand zwischen
zeitlich ein Erörterungsterminmit denzuständigenBehördenund betroffenen
Verbändenstatt. Dabei wurde Einverständnisdarübererzielt, daßdie vorge
schlagenenAusgleichsmaßnahmenausreichendsind, sofern die Gemeinde
auf die Ausweisungdes Gewerbegebietesauf der nordwestlichenWald
flächeverzichtet.DieserBereich,angrenzendan die freizuhaltendeFlächefür
die Hügelgräber,hat einen schützenswertenAltholzbestandvon hoher bis
sehr hoherWertigkeit; dieserVerlust wäre nicht auszugleichen.Diese Fläche,
mit einer Größevon rund 0,7 ha, soll deshalb,ebensowie die Flächefür die
Hügelgräber,als öffentliche, nicht bebaubareGrünflächeausgewiesen
werden.

Der Bedarf für dasGewerbegebietist dringend.Es soll nicht nur eine Neuan-
siedlung möglich sein, sondernauch eine Erweiterung der bestehenden
Betriebe. Dementsprechendsind die überbaubarenFlächennach Süden,
zum Bestandhin, durchgängig,sodaßeineMöglichkeit der Überbauungvom
Bestandausmöglich ist.
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2. EntwickelnausdenVorgabendesRegionalplanesund desFlächen
nutzungsplanes,Entwicklungszieleder Gemeinde

Im Regionalplan2000 istdie GemeindeLauchringenals Schwerpunktfür
Industrie und Gewerbeausgewiesen.Allerdings ist die darin gemachteAn
gabeüber eine Flächenreservemit 16,0 ha (Quelle: ErhebungenRegional
verband,FlächenangabenStandFrühjahr 1995)überholt;auf der Flächedes
bisherigenBebauungsplanes,der mit vorliegendemPlan imwestlichenRand
bereichgeändertwird, stehennoch rund 2,5 ha zu bebauendeFlächezur
Verfügung.

Industrie und Gewerbesind in Lauchringenauch deshalbzu stärkenund
vermehrtanzusiedeln,da Lauchringensich längstzu einemEntlastungsortfür
Waldshut-Tiengenin der Funktion Wohnen (Kap. 2.3.1des Regionalplanes)
entwickelt hat. Es ist nun sehrwichtig für die Gemeinde,entsprechendden
Grundsätzender Bauleitplanunggem. § 1 BauGB die Erhaltung, Sicherung
und Schaffungvon Arbeitsplätzenfür ihre Bewohnerzu gewährleisten.Der
rechtskräftigeFlächennutzungsplander VereinbartenVerwaltungsgemein
schaft Waldshut-Tiengenvom 26.07.1990weist für Lauchringenrund 15 ha
Wohnbauflächeaus. Davon wurden bisheretwa 4,0 ha überplant,bebaut
und erschlossen;es ist alsodringenderforderlich,sowohl für die bereitsange
siedelteals auch für die neu anzusiedelndeBevölkerung Arbeitsplätzezu
schaffen.

In diesemFlächennutzungsplanvon 1990 istdasGewerbegebiet"Wiggen
berg" inseinemBestand,entsprechenddemrechtskräftigenBebauungsplan,
eingetragen.DiezwischenzeitlichgebauteA 98 ist nur alsgeplantdargestellt.
Dementsprechendsind, auf der Grundlagedes damaligen Bestandes,
nördlich desGewerbegebietesFlächenfür Forstwirtschaftdargestellt.Dies ist
zwischenzeitlichvon der Realität überholt, da einerseitsauf beidenSeiten
nebender Autobahn ein Schutzstreifenfreizuhalten ist, andererseitsder
erforderlicheWaldabstand,den der rechtskräftigeBebauungsplan"Wiggen
berg" nördlich derBebauungmit der LBO entsprechendenBreite von 30 m
festsetzt,im Plan nicht eingetragenist. Werden diese Maße - 40m Abstand
südlich desFahrbahnrandesder A 98, 30 m Abstandvon der bestehenden
BaugrenzenachNorden - der jetzigen Planung zugrundegelegt,verbleibt ein
Streifen von 30 bis 60 Meter Breite, der jetzt neu überplant wird. Die
ErweiterungdesGewerbegebietsstellt somiteine in den, durch den Bestand
vorgegebenenGrenzen,in der Breite geringe,wenn auchdurch die Länge
parallel zur Autobahn relativ große Flächedar. Durch diese planerischen
Vorgabenbzw. den örtlichen Gegebenheitensowie der Nicht - Parzellen
schärfeeinesFNP ist sieausdem rechtskräftigenFlächennutzungsplanent
wickelt anzusehen.

In der inzwischen vorgenommenenFortschreibungdes Flächennutzungs
planesder VereinbartenVerwaltungsgemeinschaftWaldshut-Tiengenist die
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geplanteFlächeaufgenommen.Die öffentliche Auslegunggem. § 3 Abs. 2
BauGB ist bereitsim Juli/August2000erfolgt.

Nach FStrG ist mit baulichenAnlagen ein Mindestabstandvon 40 m zum
äußerenRand der befestigtenFahrbahnder Autobahneinzuhalten.Für die
nördliche Erschließungsstraße,die ausbesonderenGründen(Härtefall gem.
FStrG § 9Abs. 8) in die Anbauverbotszonegelegtwerdenmußte, liegt die
GenehmigungdesLandesamtesfür StraßenwesenBaden-Württembergvor.

3. Art und Maß der baulichenNutzung

Im nördlichenBereich ist ein Gewerbegebietausgewiesen.Zulässigsind die
Nutzungennach § 8 BauNVO. Die sonstzulässigenNutzungen"Tankstellen"
und "Anlagen für sportlicheZwecke" sind nicht zulässig,da sie ein zu hohes
Verkehrsaufkommenverursachen,was einen größerenStraßenquerschnitt
und somit höhereErschließungskostenverursachenwürde.

Vergnügungsstättenaller Art sind im gesamtemGeltungsbereichdes Be
bauungsplanesausgeschlossen.Die Gründehierfür sind, daßdasGewerbe
gebiet ausschließlichIndustrie und Handwerk zur Verfügung stehensoll.
Vergnügungsstättenkönntendie Bodenpreisentwicklungstark beeinflussen,
waszu einer VerdrängungdesproduzierendenGewerbesoder der Dienst
leistungführen würde.

Im näherenBereich längs der Autobahn darf keine Beeinträchtigungdes
Verkehrsauftreten.Dies istbei evtl. Ansiedlungsabsichtenvon Betriebenmit
Emissionenwie Rauch,Staub,Lärm etc.zu berücksichtigen.

Im östlichenBereich ist ein eingeschränktesGewerbegebiet(GE(e)), alsoein
Gewerbegebietmit Einschränkungender zulässigenLärmemissionen,fest
gesetzt.Hier sollen sich ausschließlich Betriebeniederlassen,die keinehöhe
ren Lärmwerteverursachen,als in einem Mischgebietzulässigsind. Dies ist
erforderlich, da nachdem rechtskräftigenFlächennutzungsplaneine Erwei
terungder WohnbebauungdesvorhandenenWohngebietes"Unterstöcken-
Landvogtsweg"beabsichtigtist und eine Nutzungskonfliktsituationaufgrund
hoher Emissionenvermiedenwerdensoll. Somit wird eine Herabzonunger
reicht. Durch die Festsetzungeiner Grünzonein diesemBereich soll zudem
aucheineoptischeTrennungrealisiertwerden.
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Das GewerbegebietWiggenbergwird erweitert, um den dringendenBedarf
an zusätzlichenGewerbegebietsflächenabzudecken.Der Sachverhaltfür
den Ausschlußvon Vergnügungsstättengilt, zumindestteilweise, in noch
stärkeremMaße für Einzelhandelsbetriebe.Daher hat die Industrie- und
Handelskammerangeregt,Einzelhandelsbetriebeausdiesem,insbesondere
für produzierendeBetriebeund HandwerksbetriebevorgesehenenGewerbe
gebietvöllig auszuschließen.Diese Maßnahmewürde zusätzlichdie Versor
gungsfunktionder Ortskernevon Lauchringenstärken.

Der ganzheitlicheAusschlußdes Einzelhandelerscheintjedoch nicht erfor
derlich, da hier auch Einzelhandelsbetriebedenkbarund im bisherigenGe
werbegebietbereitsvorhandensind, die wenig Kundenverkehrverursachen,
wie z.B. der Verkauf von Autoreifen, Pkw-Anhängern,u.a. Essollen deshalb
nur Einzelhandelsbetriebeausgeschlossenwerden,die nachlandläufigerAuf
fassung "innenstadt"- bzw. ortskernrelevant",d.h. besucherintensiv,der
täglichenVersorgungdienend,etc., sind. Diessind z.B. Lädenmit Verkauf von
Lebensmitteln,Getränken,Tabakwaren,Brot- und Backwaren,Fleisch- und
Wurstwaren, Reformwaren, Papier, Schreibwaren,Zeitschriften, Kosmetik
artikeln, Drogeriewaren,Parfümeriewaren,Haushaltswarenund Blumensowie
Optiker, Juweliereu.a.
SonstigeEinzelhandelsbetriebesollen, wie erwähnt, als Ausnahmezulässig
sein.

4. ÜberbaubareFlächen

Die überbaubarenFlächensind durch Baugrenzenfestgesetzt.Gebäude,
auch Garagen,Nebenanlagenund Werbeanlagen,sind nur innerhalbder
Baugrenzenzulässig.

Nach § 9 Abs. 7 BundesfernstraßenGist der 40 m - Abstandvom Fahrbahn
randderAutobahnvon Gebäudenfreizuhalten.Die Fahrbahnder nördlichen
Erschließungsstraßeist jedoch in diesem Bereich gelegt, da hiervon keine
Gefährdunggesehenwird.

5. UmweltschützendeBelange,Abwägungnach § la BauGB

Es handeltsich bei der zur BebauunganstehendeFläche, wie bereitser
wähnt, um eine Waldfläche. Der Waldbestandwar jedoch nach den
BestimmungendesbisherigenBebauungsplanesweitgehendzu beseitigen.
Wenn auchder Verlust an Baumbestandzu bedauernist, ist doch festzustel
len, daßbei einer InteressenabwägungdieseSiedlungserweiterungvertret
bar ist, da in ErgänzungdesBestandesdie Landschaftsbeeinträchtigungim
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Gegensatzzu einer völligen Neuansiedlunggeringer ist. Zudem handeltes
sich mit der direkten Nähe zur Autobahn und dem Ergänzendes beste
hendenGewerbegebietesum keine ökologisch besonderswertvollen, son
dern um bereitsvorbelasteteFlächen.

Die Eingriffe in Natur und Ökologie sind somit nicht erheblich; wie bereits
erwähnt wurde zudem eine Umweltverträglichkeitsprüfungdurchgeführt.
Dennoch sind sie, bei einer Abwägung nach § la BauGB und § 8 a
BNatSchG,durch natur- und landschaftspflegerischeMaßnahmenmöglichst
zu minimieren und entsprechenddem Ergebnisder Prüfungauszugleichen.

Die Minimierung soll wie folgt geschehen

- dasVerhinderneinerübermäßigenVersiegelung:

Der Bodenschutz,insbesondersdie Verhinderungeiner übermäßigeVersie
gelungdesBodens,ist ein wichtiger ökologischerAspekt. Die Flächenbefesti
gung soll sich deshalbauf daszur ordnungsgemäßenNutzung erforderliche
Maß beschränken.Dementsprechenddürfen die Zufahrten zu Parkplätzen
und zu Garagen,die Stellplätzeselbst sowie die Zugangswege,also die
gesamteinnere Erschließungauf den Baugrundstücken,nur mit wasser
durchlässigenBelägen(Steinemit Fugenbzw. wasserdurchlässigesMaterial)
versehenwerden.

- dasRückhaltenund die NutzungdesRegenwassers:

Hierzu wird empfohlen,dasOberflächenwasser(Regenwasser)nicht von den
Dachflächensofort der Ortskanalisationzuzuführen,sondernin einerZisterne
oder in einem Versickerungsteichmit mind. 1 cbm Fassungsvermögenje 50
qm Dachflächeund befestigterFläche(z.B. Lagerfläche)zu sammeln.Die
Nutzung desgespeichertenOberflächenwassersals Brauchwasser,z.B. zur
Gartenbewässerung,wird empfohlen.Dies istnicht zwingendfestgesetzt,da
bei kleineren Betrieben bzw. Grundstückendies aus Platzgründennicht
möglich sein kann oderbei BetriebenohnegrößereFreiflächennicht sinnvoll
ist.

Bei metallgedecktenDachflächensollte, falls eine Versickerunggeplantist,
bereitsbei der Planungbzw. dem Bau desGebäudesdie Wahl des Dach
materialsentsprechendvorgenommenwerden,alsoein beschichtetesMate
rial verwendetwerden.Bei unbeschichtetenMetalldächern(Kupfer, Zink oder
Blei) bestehtdie Gefahrvon Anreicherungenvon Schwermetallenim Boden.
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- Anpflanzungvon Bäumen:

Um eine Durchgrünung des Baugebietesaus optischen Gründen und
Verbesserungder ökologischenVerhältnissezu erreichen,ist, abhängigvon
der Gebäudegrößeund der Größeder Flächenbefestigung,eine Anpflan
zung von hochstämmigen,heimischenLaubbäumenvorgeschrieben.

Als Ausgleichsmaßnahmefür den Gesamteingriffmit der Gebietsausweisung
des Gewerbegebietsbeabsichtigtdie Gemeindefolgende wesentliche
Maßnahmen(s. Umweltverträglichkeitsstudiev. Hr. LandschaftsarchitektK.
Wiederkehr):

- Die Anlage einer Streuobstwiesenördlich des Baugebietes"Hochstraß",
Unterlauchringen(s. Plan 1):

Die Flächensind im Eigentumder Gemeinde.Da der bisherigePächterden
Grünland-und Futterbetriebeinstellenwill, bietetessich an, diesebisherigen
Äcker als Obstwiesezu gestaltenund damit nicht nur ökologisch,sondern
auchfür dasOrtsbild (nördlicherOrtsrand,im Übergangzum Steinatal)eine
wesentlicheVerbesserungdes Istzustandeszu erreichen.Die Größe dieser
Flächebeträgtca.2,1 ha.

- Eine größereFläche,die sich imBesitz der Gemeindebefindet und bisher
Brachlanddarstellt(GrundstückeNrn. 345/1, 347, 348),zwischenSteinaund K
6595 in der Näheder Brücke der L 159 gelegen,soll naturnahaufgeforstet
werden. Hier war eine ehemaligeDeponie der Gemeinde;die Altlasten
untersuchungergab jedoch keine schädlichenBestandteileim Erdreich.
Durch die schlechteBodenqualitätistdasGebietfür die Landwirtschaftnicht
von Interesse; sie bietetsich durch die Lage direkt an der Steinaals Lebens
und Erhaltungsbereichfür Flora und Fauna an.Die Größebeträgtca. 1,85 ha.
Dabei ist im Bereich der Überflutungsflächenauf eine Aufforstung zu ver
zichten,um Abflußhindernissezu vermeiden.

- Aufforstungeiner Wiesenflächeim Auenbereichder Steina, zwischen Steina
und BAB 98, AusbildungeinerWeichholzauemit 2,0 ha.
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6. BauordnungsrechtNcheFestsetzungen(Ortliche Bauvorschriften
gem.§ 74 LBO)

Allgemeine Vorschriften über die äußereGestaltungder Gebäudewurden
getroffen, um durch Vermeidungvon reflektierendenMaterialien und grellen
Farben eine Beeinträchtigung oder Störung des Siedlungsbildeszu
vermeiden. Bei Dächern wurde die in Gewerbegebietenübliche
Großzügigkeitmit dem Zulassenvon Satteldächernoder Pultdächernund
einer Dachneigung5 - 22° vorgenommen.

Die Einfriedigungen(Zäuneund Hecken)sind auf 1,80 m Höhe begrenzt,um
einenKompromißzwischenSchutzder Betriebevor Diebstahleinerseits,über
mäßigerBeeinträchtigungdesSiedlungsbildesandererseitszu erreichen.

7. Erschließung(Straßen,Kanal, Wasserversorgung)

Die Verlängerungder Industriestraßesoll analogdemjetzigen Ausbauquer
schnitt mit 5,50 m Fahrbahnbreiteund 1,50 m Gehwegerfolgen. Die neue
Straße von der Detzelner Straße zur Autobahnbrückesoll mit 6,00 m
Fahrbahnbreite,mit einemGrünstreifenvon 2,00 m und so einemseparatem
geführtemGehwegerrichtet werden. Dies ist erforderlich, da dieser Weg
bereitsjetzt eine wichtige und vielbenutzteVerbindungfür Fußgängerzum
NaherholungsgebietWiggenbergdarstellt. In dem Grünstreifensoll auchein
Entwässerungsgrabenmit ca. 20 m Länge für das Oberflächenwasserder
neuen Erschließungsstraßeangelegtwerden, da eine unterirdischeEnt
wässerungwegen der Höhenlagedes vorhandenenOberflächenwasser-
kanals in diesem vom jetzigen Kanalanschlußam weitesten entfernten
Bereichnicht möglich ist.

Die Anbindung an die Kreisstraße6595 erfolgt entspr. der Forderungdes
Straßenbauamtesmit einer Aufweitung der Kreisstraße.Entspr. der RAS - K ist
dieseauf einer Längevon 50 m (auf der Grundlageeiner Verkehrsbelastung
mit 1570 Fahrzeugeje 24 Std. ,basierendauf einer Verkehrszählung1995
nachAngabedesStraßenverkehrsamtesbeim Landratsamt)vorgenommen.

An der Einmündungder geplantenErschließungsstraßein die K 6595 istein
Sichtfeld mit den Abmessungen3 Meter / 175 Meter festgesetzt.Hier sind
baulicheAnlagen aller Art, Einfriedungenund Anpflanzungenin der Höhe
beschränkt.

Die Erweiterungsflächensollen entsprechenddem Bestandim Trennsystem
entwässertwerden. Durch die zusätzlichenFlächenerhöhensich die abzu
leitendenWassermengen;sie werdenin dasGesamtkonzeptder Regen-
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Wasserbehandlungder Gemeindeeinbezogen.Das Oberflächenwasserdes
Gewerbegebieteswird übereinenRegenwasserkanalder Wutachzugeleitet
werden; vor der Einleitung istein Regenklärbeckenvorgesehen.Mit demBau
des Regenklär-und Rückhaltebeckenssoll in nächsterZeit begonnenwer
den.

Die Wasserleitungist bisWendeplatteIndustriestraßemit Durchmesser125mm
vorhanden.Hier befindetsich auchein Hydrant; weitere Hydrantensind bei
der Einmündungder Erschließungsstraßensowie beim Anschluß Detzelner
Straße, in Abstimmung mit dem Wassermeisterund entsprechendden
ForderungendesKreisbrandmeistersvorgesehen.

Zur Sicherungder Wasserversorgungist die Querungder DetzelnerStraßeund
ein Ringschlußmit der bestehendenWasserleitungam Landvogtwegvor
gesehen.

Lauchringen,am ^ 9. APR. 200>
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Verfahrensvermerkezur ErstellungdesBebauungsplanes

"GewerbegebietWiggenbergErweiterung"

Aufstellungsbeschlussgefasstin derSitzungdesGemeinderatesam03.12.1998.

OrtsüblicheBekanntmachungdesAufstellungsbeschlussesgem.§2Abs. 1BauGB
am 22.01.1999.

BekanntmachungderBeteiligungderBürgeram22.01.1999und Durchführungder
BeteiligungderBürgergem.§3Abs. 1BauGBim RahmeneinerOffenlegungvom
01.02. bis einschl.12.02.1999.

Entwurfsbeschlussund BeschlusszurAuslegunggem.§3Abs. 2BauGBgefasstin
derSitzungdesGemeinderatesam 15.04.1999.

OrtsüblicheBekanntmachungüberOrt und DauerderAuslegungam30.04.1999.

BeteiligungderTrägeröffentlicherBelangegem.§4Abs. 1BauGBim Zugeder
öffentlichenAuslegungbzw. Benachrichtigungüberdie öffentlicheAuslegunggem.
§3Abs. 2BauGBmit Schreibenvom 30.04.und Fristsetzungbis zum 11.06.1999.

ÖffentlicheAuslegungdurchgeführtvom 10.05.bis einschl.11.06.1999.

PrüfungdervorgebrachtenAnregungenin derSitzungdesGemeinderatesam
09.11.2000.

BeschlusszurÄnderungdesPlanentwurfesnachderOffenlegunggefasstin der
SitzungdesGemeinderatesam09.11.2000.
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Ortsübliche Bekanntmachung über Ort und Dauer derGelegenheitzur Stellung
nahmeder betroffenenBürger undberührtenTrägern öffentlicherBelangegem.
§ 3Abs. 3 BauGBi.V. mit § 13BauGBam24.11.2000mit Fristvom 04.12.2000bis
05.01.2001.

PrüfungdervorgebrachtenabgegebenenStellungnahmenund Satzungsbeschluss
desBebauungsplanesgem.§ 10BauGBgefasstin derSitzungdesGemeinderates
am 05.04.2001.

VorlagedesBebauungsplanesbeimLandratsamtam

OrtsüblicheBekanntmachungdesSatzungsbeschlussesgem. § 10Abs. 3BauGB
am

Lauchringen,am j 9. APR. 2001.
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1. Rechtsgrundlagen

1.1 Baugesetzbuch(BauGB)vom 27.08.1997(BGBl. I S. 2141);

1.2 Verordnungüberdie baulicheNutzungderGrundstücke(BauNVO)
vom 23.01.1990(BGBl. IS.132);

1.3 Verordnungüberdie Ausarbeitungder Bauleitpläneund die Dar
stellungdesPlaninhaltes(PlanzVvom 18.12.1990,BGBl. I S.58)

1.4 Gesetzüber Naturschutzund Landschaftspflege(BNatSchG)vom
12.03.1987(BGBl. IS. 889);

1.5 Landesbauordnungfür Baden- Württembergvom 08.08.1995(Ges.BI
Baden-WürttembergS. 617)

in der jeweilsgültigen Fassung.

PlanungsrechtlicheFestsetzungen

2.1 Art der baulichenNutzung

DasGebietwird nachPlaneintragunterteilt in einGewerbegebiet(GE), in
ein eingeschränktesGewerbegebiet(GE(e)) gem. § 8in Verb, mit § 1 Abs. 5,6
und 8 BauNVO sowie in öffentlicheGrünflächen.

2.1.1 ImGewerbegebiet(GE) sind zulässig:

- Gewerbebetriebealler Art, Lagerhäuser,Lagerplätze,und
öffentliche Betriebe,

- Büro- und Verwaltungsgebäude,
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Anlagen fürkirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Als Ausnahmesind zulässig:

- Wohnungen fürAufsichts-und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs
inhaberund Betriebsleiter,die dem Gewerbebetriebzugeordnetund ihm

gegenüberin Grundfläche undBaumasseuntergeordnetsind.

- Geschäftsgebäude,Einzelhandelsbetriebe,die nicht innenstadtrelevantsind.

InnenstadtrelevanteEinzelhandelsbetriebeund Vergnügungsstättensind
unzulässig.

NachrichtlicheÜbernahmesonstigerFestsetzungen(§ 9 Bundesfernstraßen
gesetz):

In demGewerbegebietdürfen sichin einem Streifen von 100 m Breite längs
der Autobahn,gemessenvom Fahrbahnrand, keine Betriebeniederlassen,
deren Emissionen (Rauch, Staub,Licht) den Verkehr beeinträchtigen können.

2.1.2 EingeschränktesGewerbegebiet(GE(e))gem.§ 8BauNVOin Verb, mit
§ 1 Abs. 5BauNVO. Hier sind zulässig:

- Gewerbebetriebe, Lagerhäuser,Lagerplätze,undöffentlicheBetriebe,mit
der Beschränkung,daßsie dasWohnen nicht wesentlich stören,

- Büro- und Verwaltungsgebäude,

- Anlagenfür sportlicheZwecke.

- Anlagenfür kirchliche, kulturelle, sozialeund gesundheitlicheZwecke.

Als Ausnahmesind zulässig:

- Wohnungenfür Aufsichts-und Bereitschaftspersonensowiefür Betriebs
inhaberund Betriebsleiter,die demGewerbebetriebzugeordnetund ihm
gegenüberin Grundflächeund Baumasseuntergeordnetsind.

- Geschäftsgebäude,Einzelhandelsbetriebe,dienicht innenstadtrelevantsind.



Genehmiai
-.-•

2 5. MAI 2001
'aldshut

- Bauiöchtsamt-

Bebauungsplan"GewerbegebietWiggenbergErweitdfäing"- Textteil - Seite03
—^~

InnenstadtrelevanteEinzelhandelsbetriebeund Vergnügungsstättensind
unzulässig.

2.1.3 ÖffentlicheGrünflächen

Die festgesetztenöffentlichenGrünflächenbilden zum einen die Randstreifen
parallelzurAutobahnbzw. derKreisstraße,sowieeineSchutzflächefür die
vorhandenenHügelgräber(s. DenkmalschutzPos. 4.2).

Nördlich dieserSchutzflächeist zum andereneineGrünflächezum Schutz
desvorhandenen,alten Baumbestandesfestgesetzt.In denGrünflächen
sind baulicheAnlagen allerArt sowie Werbeanlagenunzulässig.

Die Grünflächensind sobepflanzen,zu unterhaltenund zubewirtschaften,
daßsie die FunktioneinesSichtschutzeszwischenAutobahnund Gewerbe
gebietbzw. Gewerbegebiet und Kreisstraße übernehmen. Höhere Bäume
sind, soweit nicht der natürliche Abgangeintritt, zu erhalten. Sie dürfen jedoch
keine Gefährdungfür denStraßenverkehroderdie Bebauungbewirken.

2.3.1 GrünordnendeMaßnahmenim GeltungsbereichdesBebauungsplanes(§ 9
Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Auf den einzelnenGrundstückenist je 100qm der überbautenoder
befestigten Fläche ein hochstämmiger heimischerLaubbaumanzupflanzen.

2.4.1 Maß der baulichenNutzung, Gebäudehöhen

Die Grundflächenzahl(GRZ) und diezulässigeGeschoßflächenzahl(GFZ)
sind gem.Planeintragjeweils als Höchstwertfestgesetzt.

Es sind gem. Planeintrag max.zwei- bisdreigeschossigeGebäudezuge
lassen.

DieTraufhöhederGebäude,gemessenvon dervorhandenenGelände
oberflächebis zum Schnittpunktder Außenwandmit der Dachhautan der
Gebäudemitte,darf max. 10,00m betragen.

Die Firsthöhe,bei Pultdächerndie max.Wandhöhe,darf nicht mehrals
12,00 m überdervorhandenen,gewachsenenGeländeoberfläche,gemessen
in der Wandmitte,liegen.
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2.5.1 Bauweise,überbaubareGrundstücksflächen

Festgesetztist eine offene Bauweise entspr. § 22Abs. 2 BauNVO.
Die überbaubarenGrundstücksflächensind durchdie eingetragenen
Baugrenzenfestgelegt.

Nebenanlagenals Gebäudealler Art undGaragensind nur innerhalbder
überbaubarenFlächenzulässig.

Ebensosind Werbeanlagenausschließlichinnerhalbderals überbaubar
ausgewiesenenFlächenzulässig.

2.6.1 Umgrenzungder von der BebauungfreizuhaltendenSchutzflächen (§ 9Abs. 1
Nr. 10 und 11 BauGB):

In demfestgesetztenSichtfeld an der Einmündung derErschließungsstraßein
die K 6595sind baulicheAnlagen,Einfriedungenund Anpflanzungennur bis
zu einerHöhevon 80 cm zulässig.

Längs derKreisstraßeist einVerbot für Zu- und Ausfahrtenfestgesetzt.

3.0 BauordnungsrechtlicheFestsetzungen

3.1 ÄußereGestaltungderGebäude

Die Außenverkleidungbzw.der Putz soll unauffällig sein, d.h.dasLand
schaftsbilddarf nicht beeinträchtigtwerden.Die Verwendungvon reflektie
rendenMaterialienund grellen Farbenist nicht zulässig.

3.2 Dächer

Es sind Satteldächer,PultdächeroderSheddächerzulässig.

Die Hauptfirstrichtungmußin Gebäudelängsrichtungverlaufen. Die Dach
neigung beiPult- oder Satteldächern istmit 5 - 22 ° zulässig.
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3.3 Einfriedigungen

Einfriedigungen(Zäune und Hecken) sind längs deröffentlichenVerkehrs
flächen(Straßeund Feldweg) nur bis 1,80 m Höhe zulässig. Dabei ist ein
Abstandvon 0,5 m von deröffentlichenFlächeeinzuhalten.

3.4 Bodenschutz

Bei der Planung undAusführungvonBaumaßnahmenist auf einen
sparsamenundschonendenUmgangmit dem Boden zu achten.
Garagenzufahrten,Zufahrten zu Parkplätzen und Stellplätzen,Zugangs
wege, also alle internen Verkehrswege, sind ausschließlich mitwasser
durchlässigenBelägenzu befestigen.

3.5 Abwasser

Eswird empfohlen,dasOberflächenwasser(Regenwasser)von den Dach
flächen nicht sofort derOrtskanalisationzuzuführen,sondernin einerZisterne
oderin einemVersickerungsteichmit mind. 1 cbmFassungsvermögenje 50
qm angeschlossenerDachflächeund befestigterFläche(z.B. Lagerfläche)zu
sammeln.Von dieserZisternebzw. demVersickerungsteichist einÜberlauf in
dasörtliche Kanalsystem (Trennsystem) zulässig undwird, um bei Extrem
situationeneineschadloseAbleitung zugewährleisten,dringendempfohlen.

Die Nutzungdesgespeicherten Oberflächenwassers alsBrauchwasser,z.B.
zurGartenbewässerung,wird empfohlen.Die Zisternen sollen so ausgebildet
werden,daßnach denRegenereignissenwieder eineTeilentleerungstatt
findet.

4.0 NachrichtlicheÜbernahmesonstigerVorschriften(5 9 Abs.6 BauGB)

4.1 Brandschutz

Zur Sicherstellungder Löschwasserversorgungist eineWassermengevon
mindestens 96 cbm pro Stunde über mindestens 2 Stundenerforderlichund
nachzuweisen.In einemAbstandvon ca. 100 m sindÜberflurhydrantenauf
einer Wasserversorgungsleitungvon mindestensDN 100 zu erstellen, die
einenFließdruckvon mind. 1,5 baraufweist.

Ein Mindestabstandvon 20,0 m zu denGebäudenist einzuhalten.
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Die FreihaltungundZugänglichkeitzu denHydranteniststetszu gewähr
leisten. Die Zufahrt bzw.derZugangzu den einzelnenBauobjektenist mit
einerBreite von mind. 3,50 m ebenfallszu gewährleisten.

4.2 Denkmalschutzgesetz

Falls in dem Gebietbei ErdarbeitenBodenfundeauftretenoderBildstöcke,
Wegkreuze, alteGrenzsteineoder ähnliches von denBaumaßnahmen
betroffen sind, ist unverzüglichdasLandesdenkmalamt,Archäologische
Denkmalpflege,Marienstr.10 a, 7800Freiburgzu benachrichtigen.

Die indemGebietvorhandenenund imLageplaneingetragenenHügelgräber
sind Kulturdenkmale.Zu Ihrem Schutzist im Plan einenicht bebaubare
Grünfläche festgesetzt. Sie dürfen durch baulicheAnlagenallerArt oder
unsachgemäßeBewirtschaftungderGrünflächenicht beeinträchtigtwerden.

4.3 BaulicheAnlagenin der Näheder A 98

Auf die durchdenVerkehrauf derAutobahnvorgegebeneLärmsituation
wird hingewiesen.Ansprüchefür Lärmschutzmaßnahmenbestehennicht.

Bauanträge fürBauvorhaben,die an den 40 m -Abstandsstreifen,gemessen
vom FahrbahnrandderA 98, angrenzen,sind demLandesamtfür Straßen
wesenBaden-Württemberg,Stuttgart,zurAbstimmungauf die Belangedes
BFStrG vorzulegen.

Werbeanlagensind beim Landesamtfür StraßenwesenBaden-Württemberg
gesondertzu beantragen.
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